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Antrag der SG Anspach 1862
Nichterhebung des Betriebskostenzuschusses 2021 für Vereine

Sachdarstellung:

Die SG Anspach 1862 hat mit Datum vom 01.12.2021 einen Antrag auf Nichterhebung des 
Betriebskostenzuschusses 2021 für Vereine in der Stadtverwaltung eingereicht (Anlage).

Nach wie vor bestimmen die Regularien während der Corona Pandemie auch den Sportbetrieb in Neu-
Anspach. Ein Normalbetrieb ist immer noch nicht möglich.

Die SG Anspach begründet Ihren Antrag auf Nichterhebung des Betriebskostenzuschusses damit, dass der 
„Betrieb“ des Sportangebotes und somit die Grundlage der Erhebung des Zuschusses, wie auch schon in 
2020 überwiegend zum Erliegen gekommen ist.

Dies kann seitens der Verwaltung nur zum Teil nachvollzogen werden, da es in 2021 nicht zu so langen 
vollständigen Sperrungen der Sporthallen kam und es auch nicht solch weitreichende Maßnahmen zu 
Kontaktbeschränkungen, wie das in 2020 war. 

Bestätigen kann die Verwaltung jedoch, dass manch ein Sportangebot vorsichtshalber erst gar nicht 
stattgefunden hat oder mit weniger Teilnehmern. Einige Gruppen wurden geteilt, um den nötigen Abstand 
einhalten zu können. Hier wurden dann zwei Zeiten genutzt.

Ebenso kann die Verwaltung nachvollziehen, dass durch den Ausfall von Wettbewerben, 
Zuschauerbeschränkungen und das nicht stattfinden von Veranstaltungen, wichtige Einnahmen zur 
Finanzierung des Sportbetriebes gefehlt haben.

Eine vollständige Freistellung von der Kostenbeteiligung oder nur eine Ermäßigung sollte aus 
Gleichbehandlungsgründen für alle betroffenen Vereine gelten. 

Beschlussvorschlag:

Ein Beschluss bleibt den Beratungen und deren Ergebnis vorbehalten.
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Thomas Pauli
Bürgermeister

Haushaltsrechtliche Stellungnahme:
Die Kämmerei weist auf § 93 HGO „Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen“ hin.
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